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Erwägungen

E. 1
A.________ reichte am 22. Oktober 2021 bei der Einwohnergemeinde Vechigen ein
Baugesuch ein für den Abbruch des bestehenden Getreidespeichers (Gebäude Nr. 289a) und
den Neubau eines Wohnstocks am gleichen Standort auf der in der Landwirtschaftszone
gelegenen Parzelle Vechigen Gbbl. Nr. 1630 in Mänziwil. Die Einwohnergemeinde stellte
mit Bauentscheid vom 10. Juli 2023 gestützt auf den Amtsbericht der kantonalen
Denkmalpflege (KDP) vom 6. Juli 2022 fest, beim Getreidespeicher handle es sich nicht um
ein Baudenkmal, und erteilte die Bewilligung für den Rückbau des Gebäudes. Dieser
Entscheid erwuchs in Rechtskraft. Mit Gesamtentscheid vom gleichen Tag verweigerte die
Einwohnergemeinde hingegen gestützt auf die negative Verfügung des Amts für
Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) vom 18. August 2022 die
Baubewilligung für den Neubau des Wohnstocks.

Gegen den Bauabschlag gelangte A.________ an die Bau- und Verkehrsdirektion des
Kantons Bern (BVD), die die Beschwerde mit Entscheid vom 4. März 2024 abwies und den
Gesamtentscheid der Einwohnergemeinde sowie die Verfügung des AGR bestätigte.

E. 2
Gegen den Entscheid der Bau- und Verkehrsdirektion erhob A.________ Beschwerde beim
Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Mit Urteil vom 22. April 2025 wies das Gericht das
Rechtsmittel ab und auferlegte A.________ die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

E. 3
Mit Eingabe vom 2. Juni 2025 erhebt A.________ beim Bundesgericht Beschwerde gegen
das Urteil des Verwaltungsgerichts. Er beantragt im Wesentlichen, das Urteil und die damit
bestätigten Entscheide und Verfügungen aufzuheben und das Baugesuch für den
Wohnstock zu bewilligen, allenfalls mit Auflagen.

Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 4.1
Rechtsschriften haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und
die Unterschrift zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Gerügt werden kann insbesondere die
Verletzung von Bundesrecht ( Art. 95 lit. a BGG ). Soweit es um die Anwendung von
kantonalem Recht geht, kann vorbehältlich Art. 95 lit. c und d BGG im Wesentlichen
vorgebracht werden, der angefochtene Entscheid verstosse gegen Bundesrecht, namentlich
das Willkürverbot nach Art. 9 BV ( BGE 141 I 36 E. 1.3 ; 138 I 143 E. 2). Die Feststellung
des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, das heisst
willkürlich (vgl. BGE 137 I 58 E. 4.1.2), ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von
Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens



entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).

In der Beschwerdebegründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die beschwerdeführende Partei
muss sich wenigstens kurz mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids
auseinandersetzen; rein appellatorische Kritik reicht nicht aus. Erhöhte Anforderungen
gelten in Bezug auf die Verletzung von Grundrechten (einschliesslich der willkürlichen
Anwendung von kantonalem Recht und Willkür bei der Sachverhaltsfeststellung) und von
kantonalem und interkantonalem Recht. Solche Rechtsverletzungen prüft das
Bundesgericht nur insofern, als eine entsprechende Rüge in der Beschwerde vorgebracht
und begründet wird, wobei die Rüge klar und detailliert zu erheben und, soweit möglich, zu
belegen ist (qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht; Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 148 I
104 E. 1.5; 143 II 283 E. 1.2.2 ; 138 I 171 E. 1.4). Genügt die Beschwerde den
Begründungsanforderungen nicht, ist auf sie nicht einzutreten ( BGE 140 V 136 E. 1.1 ; 138
I 171 E. 1.4).

E. 4.2
Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid ausgeführt, der Beschwerdeführer habe
bereits vor Jahren im damals als schützenswert eingestuften Getreidespeicher Nr. 289a ohne
Bewilligung eine Wohnung eingebaut. Auf Intervention der Gemeinde hin habe er am 20.
September 2013 ein nachträgliches Baugesuch gestellt. Dieses sei abgewiesen und der
Beschwerdeführer sei verpflichtet worden, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen
(vollständiger Rückbau der Wohnung). Sie und das Bundesgericht mit Urteil 1C_233/2017
vom 19. September 2018 hätten die Verfügung der Gemeinde geschützt, wobei der
Umstand, dass der Beschwerdeführer ohne Bewilligung die Wohnung errichtet und dadurch
den Denkmalcharakter des Speichers unwiederbringlich zerstört habe, für sich allein bereits
ausreichend gewesen sei für die Verweigerung der (nachträglichen) Baubewilligung.

Gegenüber der damaligen Beurteilung - so die Vorinstanz weiter - hätten sich zwar die
Umstände in mehrfacher Hinsicht geändert. Namentlich sei inzwischen rechtskräftig
festgestellt worden, dass es sich beim Speicher Nr. 289a nicht um ein Baudenkmal handle.
Die kantonale Denkmalpflege, auf deren Bericht vom 6. Juli 2022 sich die Entlassung des
Speichers aus dem Bauinventar gestützt habe, habe diese allerdings einzig damit begründet,
dass das Objekt durch den (damaligen) nicht bewilligten Umbau seinen Denkmalwert
unwiederbringlich verloren habe. Auch wenn das seinerzeitige Wohnbauprojekt mit dem
jetzigen nicht übereingestimmt habe, bleibe es damit im entscheidwesentlichen Punkt bei
der damaligen Beurteilung: Das neue Projekt laufe der vom Verwaltungs- und vom
Bundesgericht bestätigten Wiederherstellungsanordnung zuwider, die darauf abziele, eine
widerrechtliche Wohnnutzung zu unterbinden, und als Dauerverfügung unbefristet in die
Zukunft wirke. Die Baubewilligung sei deshalb bereits aus diesem Grund zu verweigern. Im
Weiteren seien auch die Voraussetzungen für die Schaffung neuen Wohnraums für die
abtretende Generation nicht erfüllt.

E. 4.3
Der Beschwerdeführer übt vor Bundesgericht zwar punktuell Kritik an den Erwägungen des
angefochtenen Entscheids. Er setzt sich mit diesen jedoch nicht näher und vor allem nicht
sachgerecht auseinander. Er legt nicht konkret und im Einzelnen dar, inwiefern die
Begründung der Vorinstanz bzw. deren Entscheid Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG
verletzen sollte. Insbesondere zeigt er nicht entsprechend auf, dass die Vorinstanz den



Sachverhalt willkürlich festgestellt hätte, wie er geltend macht, oder ihre Beurteilung, es
bleibe im entscheidwesentlichen Punkt bei der seinerzeitigen Beurteilung, Bundesrecht oder
sonst Recht gemäss Art. 95 BGG verletzen würde. Vielmehr lässt er es im Wesentlichen bei
appellatorischer Kritik bewenden. Damit genügt die Beschwerde den
Begründungsanforderungen offensichtlich nicht, weshalb im vereinfachten Verfahren nach
Art. 108 Abs. 1 BGG auf sie nicht einzutreten ist.

E. 5
Bei diesem Verfahrensausgang ist der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig; auf eine
Kostenerhebung kann jedoch verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen ( Art. 68 BGG ).
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